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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf wie viel Fläche werden in Baden-Württemberg landwirtschaftliche Sonder -
kulturen mit Hagelschutznetzen geschützt (Auflistung in ha nach Landkreisen)?

2. Welche Genehmigungsvorbehalte oder naturschutzrechtlichen Möglichkeiten
zur Untersagung von Hagelschutznetzen bestehen innerhalb bzw. außerhalb
von Landschafts- oder Naturschutzgebieten?

3. Welche Erkenntnisse hat sie über den Anlass und den tatsächlichen Hinter-
grund der öffentlichen Diskussion über ein mögliches Vorgehen des Landrats -
amtes Bodenseekreis gegen den Einsatz von Hagelschutznetzen rund um das
Landschaftsschutzgebiet Tettnanger Wald?

4. Was tut sie für die Investitions- und Rechtssicherheit landwirtschaftlicher Be-
triebe, die Investitionen in Hagelschutznetze getätigt haben?

14. 09. 2015

Dr. Bullinger FDP/DVP

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Friedrich Bullinger FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Ländlichen Raum

und Verbraucherschutz

Diskussion über die Einschränkung der Verwendung 

von Hagelschutznetzen
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 6. Oktober 2015 Nr. Z(24)-0141.5/575F beantwortet das
 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie
folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf wie viel Fläche werden in Baden-Württemberg landwirtschaftliche Sonder-
kulturen mit Hagelschutznetzen geschützt (Auflistung in ha nach Landkreisen)?

Zu 1.:

In den Sonderkulturen werden fast ausschließlich bei Kernobst (Apfel und Birne)
Hagelschutznetze installiert. Von den rund 10.840 ha Kernobstfläche (Baumobst -
erhebung 2012) sind rund 30 % unter Hagelnetz. In der Bodenseeregion sind rund
40 % der Kernobstflächen durch Hagelnetze geschützt. Landkreisbezogene Daten
liegen der Landesregierung nicht vor.

2. Welche Genehmigungsvorbehalte oder naturschutzrechtlichen Möglichkeiten
zur Untersagung von Hagelschutznetzen bestehen innerhalb bzw. außerhalb
von Landschafts- oder Naturschutzgebieten?

Zu 2.:

In Naturschutzgebieten werden Flächen mit Intensivobstanlagen, in denen Hagel-
schutznetze Verwendung finden, im Rahmen von (neuen) Schutzgebietsabgren-
zungen nicht aufgenommen, da solche Flächen nicht über die erforderliche natur-
schutzfachliche Wertigkeit verfügen. Die Neuanlage von Intensivobstanlagen
(mit oder ohne Hagelschutznetze) in Naturschutzgebieten verstößt in der Regel
gegen die Schutzzwecke der jeweiligen Naturschutzgebietsverordnung, weil diese
die Erhaltung der naturschutzfachlich hochwertigeren Naturausstattung oder der
bestehenden extensiven Nutzungen vorsehen. Ferner ist der für Intensivobstanla-
gen übliche Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten zumeist
beschränkt oder gänzlich verboten.

In Landschaftsschutzgebieten obliegt es dem Verordnungsgeber, ob er im Rahmen
seines Normsetzungsermessens die Verwendung von Hagelschutznetzen in der
Verordnung untersagt. Ein Verbot kann insbesondere dann angemessen sein,
wenn durch die Verwendung von Hagelschutznetzen der in den Schutzzweck auf-
genommene, spezifische Charakter des Landschaftsbildes erheblich beeinträchtigt
würde. Soweit die Errichtung und die Nutzung von Hagelschutznetzen innerhalb
von Landschaftsschutzgebieten aufgrund der Schutzgebietsverordnung einem
Verbotstatbestand unterfallen, kann im Einzelfall eine Erlaubnis von der zuständi-
gen Behörde nur erteilt werden, wenn Hagelschutznetze den Charakter des Ge-
biets nicht verändern und dem besonderen Schutzzweck des Gebiets nicht entge-
genstehen oder solche Wirkungen durch Auflagen oder Bedingungen abgewendet
werden können. Dies ist im Einzelfall von der zuständigen Behörde zu beurteilen.
Eine Befreiung von der Landschaftsschutzgebietsverordnung für Hagelschutz -
netze wird hingegen nicht in Betracht kommen, da die rechtlichen Voraussetzun-
gen einer Befreiung (Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses oder un-
zumutbare Belastung) zugunsten der privatwirtschaftlich genutzten Hagelschutz-
netze nicht vorliegen. 

Außerhalb von Schutzgebieten ist die Eingriffsregelung zu beachten. Nach § 14
Absatz 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist die landwirtschaftliche Boden-
nutzung nicht als Eingriff anzusehen, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes
und der Landschaftspflege berücksichtigt werden. Entspricht die landwirtschaft -
liche Bodennutzung den sich aus dem Recht der Landwirtschaft ergebenden An-
forderungen an die gute fachliche Praxis, kollidiert sie in der Regel nicht mit den
Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Hagelschutznetze gehören
nach heutigem Stand zur guten fachlichen Praxis des Obstbaus.
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Sie sind nach heutigen Erkenntnissen sowohl fachlich geeignet, als auch nach-
weislich wirksam, um Hagelschäden zu vermeiden. Aufgrund ihrer Beschaffen-
heit und der jährlich beschränkten Nutzungsdauer widersprechen Hagelschutz -
netze außerhalb von Schutzgebieten auch nicht den Zielen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege, sodass eine naturschutzrechtliche Genehmigung nach § 17
Absatz 3 BNatSchG nicht erforderlich ist. 

Im Übrigen kann in besonderen Einzelfällen eine Untersagung von Hagelschutz-
netzen in Betracht kommen, wenn gegen das Artenschutzrecht oder Natura 2000-
Vorschriften verstoßen wird. 

3. Welche Erkenntnisse hat sie über den Anlass und den tatsächlichen Hinter-
grund der öffentlichen Diskussion über ein mögliches Vorgehen des Landrats -
amtes Bodenseekreis gegen den Einsatz von Hagelschutznetzen rund um das
Landschaftsschutzgebiet Tettnanger Wald?

Zu 3.:

Das Landratsamt Bodenseekreis beabsichtigt, die „Verordnung zum Schutz von
Landschaftsteilen in den Gemeinden Langenargen und Tettnang“ vom 24. De-
zember 1954 zu ändern. Neben dem Schutz von Erholung und Landschaft soll der
Erhalt des Lebensraumes von bedrohten Arten ein zentrales Schutzziel der neuen
Verordnung sein. Darüber hinaus sollen Teile der FFH-Gebiete „Bodenseeufer-
landschaft östlich Friedrichshafen“ sowie „Schussenbecken und Schmalegger
 Tobel“ gesichert werden. Die einstweilige Sicherstellung des Landschaftsschutz-
gebiets wurde am 25. September 2015 bekanntgemacht.

Zur Erhaltung der Qualität des Landschaftsschutzgebietes für die Erholung wird
erwogen, in einer abgegrenzten Zone des Landschaftsschutzgebiets die Erstellung
oder die wesentliche Änderung bestehender Anlagen für den geschützten land-
wirtschaftlichen Anbau (wie die Errichtung oder die Flächenausdehnung von
 Hagelschutznetzen) zu verbieten. Das Verordnungsverfahren ist jedoch noch nicht
beendet. Das Landratsamt beabsichtigt, auf Grundlage der Sicherstellungsverord-
nung das Gespräch mit den betroffenen Kommunen, Behörden, Verbänden (ins-
besondere der Landwirtschaft und des Naturschutzes) und betroffenen Bürgerin-
nen und Bürgern zu suchen, um mit einem weitgehend abgestimmten Verord-
nungsentwurf das förmliche Verfahren einleiten zu können. 

4. Was tut sie für die Investitions- und Rechtssicherheit landwirtschaftlicher Be-
triebe, die Investitionen in Hagelschutznetze getätigt haben?

Zu 4.:

Grundsätzlich wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. Daraus wird deutlich,
dass Hagelschutznetze außerhalb von Schutzgebieten der guten fachlichen Praxis
entsprechen und nicht den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
entgegenstehen, sodass Investitions- und Rechtssicherheit besteht. Für in Land-
schaftsschutzgebieten erlaubte Hagelschutznetze besteht im Übrigen Bestands-
schutz.

Nach Auskunft des Landratsamtes Bodenseekreis besteht Rechtssicherheit für be-
stehende Anlagen in Schutzgebieten sowie für bereits getätigte Investitionsent-
scheidungen z. B. Bestellung/Einkauf von Bäumen und Netzen für Neuanlagen im
geplanten Landschaftsschutzgebiet Tettnanger Wald. 

In Vertretung

Reimer

Ministerialdirektor
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